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Ministerratssitzung Mittwoch, 16. Januar 1946
Beginn: 15 Uhr 15 Ende: 18 Uhr 05

Anwesend: Ministerpräsident Dr. Hoegner, Arbeitsminister Roßhaupter, Innenminister Seifried,
Wirtschaftsminister Dr. Erhard, Kultusminister Dr. Fendt, Finanzminister Dr. Terhalle,
Landwirtschaftsminister Dr. Baumgartner, Minister ohne Portefeuille Schmitt, Staatssekretär Staatsrat
Dr. Pfeiffer, Staatssekretär Ficker (Innenministerium), Staatssekretär Thunig (Staatsministerium für
Ernährung und Landwirtschaft), Staatssekretär Fischer (Wirtschaftsministerium), Staatssekretär Dr. Meinzolt
(Kultusministerium), Staatssekretär Krehle (Arbeitsministerium), Reichsbahnpräsident Dr. Rosenhaupt. Bis
Punkt I der Tagesordnung: Werner Friedmann, Dr. Reifferscheidt.

Tagesordnung:  [I. Informations- und Presseamt der Staatskanzlei]. [II. Gesetz zur Ergänzung der
Gemeindewahlordnung]. [III.] Gesetz zur Befreiung der religiösen Gemeinschaften von staatlichem Zwang.
[IV.] Verordnung zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts an Beamten. [V.] Berichte zur
Tagung des Länderrats in Stuttgart am 8.I.1946. [VI.] Siedlungsfragen. [VII. Vertretung der Staatsregierung
bei der Eröffnung der Kunstausstellung in München]. [VIII. Zusammenlegung von Gemeinden im Bereich
der Militärregierung Regensburg]. [IX. Anwesen Thomas Manns in München]. [X. Beamtenfragen]. [XI.
Erklärung aller Nationalsozialisten durch Österreich zu Reichsdeutschen]. [XII. Dienststelle Fritsch]. [XIII.
Kleingeldhamsterei]. [XIV. Bericht über die Tagung des Verkehrsausschusses des Länderrats].

[I.  Informations- und Presseamt der Staatskanzlei]

Ministerpräsident Dr. Hoegner erteilt vor Eintritt in die Tagesordnung Staatssekretär Dr. Pfeiffer zu
Pressefragen das Wort.

Dieser führt aus: In einer Zeit, wo die Möglichkeit der Verbindung mit dem Volk noch verhältnismäßig
schlecht sei, müsse von Seiten der Regierung um so mehr geschehen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Ein Presseamt der alten Art genüge allein nicht, sondern es müsse auch noch ein eigenes Organ da sein, das den
lebendigen Wechselverkehr zwischen Presse und den Regierungsstellen vermittle und die Bevölkerung auch
über Pläne, die in Vorbereitung seien, aufkläre, damit diese sie verstehe und mit dem nötigen Vertrauen zur
Staatsführung aufnehme. So sei in der Staatskanzlei ein Informationsamt neu geschaffen und zum Leiter Herr
Werner Friedmann1 berufen worden.2 In der Hand des Herrn Friedmann lägen besonders diese Dinge, die er
die atmosphärischen nennen möchte. Herr Friedmann habe die Pressekonferenzen vorzubereiten, deren erste in
acht Tagen stattfinde. Hier handle es sich um eine Neueinrichtung, deren Zweck es sei, auch alle Mitglieder des
Kabinetts publizistisch zu aktivieren und der Presse die Möglichkeit zum unmittelbaren Gedankenaustausch
zu geben. Zum Leiter des Presseamts sei Herr Dr. Reifferscheidt3 berufen worden, der mit einem zweiten

1 Friedmann an Hoegner, 13. 11. 1945 (StK 113395) läßt erkennen, daß der Vorschlag, ihn mit der Leitung der Pressearbeit der Staatskanzlei
zu betrauen, auf die Anregung Joseph Dunners zurückging. Werner Friedmann (1909–1969), Redakteur und Herausgeber, Wilhelmsgymnasium
München, 1926–1930 Universität München, 1929–1933 Redakteur der Süddeutschen Sonntagspost und der Münchner Neuesten Nachrichten, als
gegen Hitler agitierender Journalist und Halbjude am 19.3. 1933 verhaftet und bis 13. 11. 1933 im Gefängnis, 1934–1939 ohne feste Anstellung
als Übersetzer tätig, 1940–1945 Wehrmacht, 1945 Lokal- und Bayernredakteur der SZ, 16. 12. 1945–1. 9. 1946 Leiter des Informationsamtes der
Staatskanzlei, Sachverständiger der Staatsregierung für Informationswesen beim Länderrat, in dieser Funktion an der Entstehung des Pressegesetzes
beteiligt, seit August 1946 Mitherausgeber der SZ, 1951–1960 ihr Chefredakteur, Gründer der Abendzeitung (AZ), seit 1961 Chefredakteur der AZ.

2 Vgl. SZ 15. 1. 1946.
3 Dr. phil. Friedrich (Mayer-) Reifferscheidt, geb. 1900, Schriftsteller, nach dem Gymnasium Hilfsredakteur bei der sozialdemokratischen

„Donaupost“ in Regensburg, Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie in München, gleichzeitig Berichterstatter der Bayerischen
Landtagskorrespondenz, 1923 Promotion, mehrjährige Auslandsreisen, Mitarbeiter des „Hochland“, 1927–1933 Schriftsteller und Publizist in Berlin,
1933 verhaftet, bis 1936 illegale Tätigkeit für die sozialistische Sammelgruppe „Neu Beginnen“, 1936/1937 Aufenthalt in der Schweiz, 1937
Ansiedlung in München, 1941–1943 Wehrmacht, Entlassung infolge Erkrankung, vor 1933 Mitglied der KPD, 1945 SPD-Mitglied, Januar bis Juni
1946 Leiter des Presseamtes der StK.
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Herrn zusammen die laufenden Pressegeschäfte erledigen werde, u.a. auch die Herausgabe eines Zeitungs- und
Informationsspiegels.

Herr Friedmann erläutert anschließend die Aufgaben des Informations und Presseamtes.4 Die sogenannte
Publicity, die Popularität der Regierungsmitglieder sei außerordentlich wichtig und werde sich als noch
wichtiger erweisen. In den letzten Jahren habe man es sich sehr bequem gemacht, habe Konferenzen einberufen
und den Pressevertretern befohlen, was sie schreiben müßten. Jetzt gebe es wieder eine freie Presse. Nun
könne die Regierung viel dazu tun, um sich dieser freien Presse in einer demokratischen Form zu bedienen.
Deshalb habe man zwei Einrichtungen geschaffen, einerseits das Presseamt, vergleichbar der Meldung,
andererseits das Informationsamt, vergleichbar dem Leitartikel. Das Presseamt sammle Nachrichten und gebe
sie heraus, das Informationsamt gebe die Meinung der Regierung, also Kommentare dazu. Es könne die
Themen angeben, die in den Vordergrund geschoben werden sollen und andererseits auch der Presse nahelegen,
andere Themen zurückzustellen. Das Presseamt solle aber nicht nur Nachrichten herausgeben, sondern auch
die Kabinettsmitglieder selbst informieren, vor allem auch über Meldungen des Auslands.5 Deshalb habe es
auch die wichtige Aufgabe des Sammelns von Nachrichten durch eingehendes Studium der Zeitschriften von
Gesamtdeutschland, der Auslandspresse und durch Abhören des Rundfunks. Eine andere wichtige Aufgabe
sei die Weitergabe von Nachrichten und die Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes und des
Staatsanzeigers. Das Informationsamt als eine Art Propagandastelle, aber nicht im nationalsozialistischen
Sinne, sei Sprachrohr der Regierung und habe als besondere Aufgaben die Herstellung enger Beziehungen der
Regierung zu Presse, Funk und Film. Der Ministerpräsident habe vor einiger Zeit einige sehr bemerkenswerte
und programmatische Reden gehalten, die gar keinen Eingang in die Zeitungen gefunden hätten. Viele
Minister hätten Rundfunkreden gehalten, die Presse habe sie aber gar nicht gebracht. Das Informationsamt
habe nun die Aufgabe, diese Dinge mehr an die Öffentlichkeit zu bringen und auch die Minister selbst
ein wenig populärer zu machen.6 Es müßten manchmal auch Maßnahmen getroffen werden, die wenig
angenehm seien. Diese bedürften einer gewissen psychologischen Vorbereitung. Auch das müsse durch das
Informationsamt geschehen. Weiter würden ständige Pressekonferenzen eingerichtet. Auf diesen sollten die
Journalisten alle Fragen stellen können. Die erste Pressekonferenz sei bewußt vor die Wahlen gelegt worden.
Die Vertreter der gesamten bayerischen Presse und der Auslandspresse, soweit man sie hier erfassen könne,
seien eingeladen. Diese Journalisten sollten den Sinn und Inhalt der Pressekonferenz bestimmen. Auf ihre
Fragen solle Antwort gegeben werden, soweit sie möglich sei. Die erste Pressekonferenz solle aber einen mehr
offiziellen Rahmen erhalten, sie solle im Rundfunk übertragen werden und auch von der Wochenschau gefilmt
werden. Es sei folgendes Programm vorgesehen: Sie solle beginnen mit einer Begrüßung der Anwesenden
durch Staatssekretär Dr. Pfeiffer, anschließend folge eine Rede des Ministerpräsidenten und zwar ein kurzer
Umriß des Regierungsprogramms und ein Hinweis auf die Bedeutung der Unterstützung der Regierung durch
die Presse. Hierauf spreche er kurz zu seinen Kollegen und umreiße die Aufgaben des Informationsamtes.7

Dann solle jeder Minister sich kurz vorstellen und in einer etwa drei Minuten währenden kleinen Rede das
wesentliche seiner Sorgen und Aufgaben schildern. Dann folge eine Diskussion, d.h. die Minister stellten sich
dem Kreuzverhör durch die Journalisten. An die Konferenz schließe sich ein gemeinsames Mittagessen an.

Staatsminister Schmitt begrüßt die Einrichtung der Pressekonferenz, da die bisherigen Mittel nicht genügt
hätten. Er gibt zu erwägen, ob man zur ersten Pressekonferenz nicht auch die Vertreter der Landesparteien
einladen solle, weil noch keine Parteipresse bestehe.

4 Den Ressorts ging am 25. 1. 1946 ein Rundschreiben zu, das den von Friedmann verfaßten „Bericht über Neuaufbau des Presseamtes und
Neueinrichtung eines Informationsamtes bei der bayerischen Regierung“ (4 S.) enthielt (StK 112916).

5 1947–1950 wurde von der StK und dem StMI gemeinsam ein gedruckter Auslands-Pressespiegel herausgegeben.
6 Vgl. die Reihe der Porträts über die Minister und die wichtigsten Probleme ihrer Ressorts in der SZ: Seifried 30. 11. 1945, Roßhaupter 14. 12. 1945,

Schmitt 21. 12. 1945, Terhalle 24. 12.1945, Fendt 8. 1. 1946, Erhard 22. 1. 1946, Baumgartner 25. 1. 1946, Hoegner als StMJu 12. 2.1946.
7 Diese erste Pressekonferenz fand am 22. 1. 1946 statt. Einladungen etc. in StK 112916 und OMGBY 10/110–2/21. Auszüge der Ansprachen Hoegners

und Friedmanns sowie der Kurzreferate der Minister in der SZ 25. 1. 1946.
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Staatssekretär Dr. Pfeiffer bittet die Kabinettsmitglieder, die Reden, die sie auf der Pressekonferenz halten
werden, vorher der Staatskanzlei zur Verfügung zu stellen, damit sie allenfalls aufeinander abgestimmt würden.

Ministerpräsident Dr. Hoegner dankt abschließend Herrn Friedmann für seine Ausführungen und die Mühe
der Vorbereitung. Er betont, daß alle Kabinettsmitglieder das beste Verhältnis zur Presse wünschen.

[II.  Gesetz zur Ergänzung der Gemeindewahlordnung]

Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt weiter vor Eintritt in die Tagesordnung noch mit, daß das Gesetz zur
Ergänzung der Gemeindewahlordnung, wie es im letzten Ministerrat beschlossen worden sei, von Major Vacca
rundweg abgelehnt wurde. Es könne hier leider nichts mehr gemacht werden.8

[III.  Gesetz zur Befreiung der religiösen Gemeinschaften von staatlichem Zwang]9

Ministerpräsident Dr. Hoegner führt aus, daß dieses Gesetz im Benehmen mit den Religionsgesellschaften
ausgearbeitet worden sei, deren Wünsche berücksichtigt worden seien, die aber am Grundcharakter des
Gesetzes nichts geändert hätten. So sei der Titel des Gesetzes abgeändert worden. Es laute nunmehr: „Gesetz
über die Rechtslage der Religionsgemeinschaften in Bayern“. Außerdem sei eine Einleitung hinzugefügt
worden.10

Gegen die Bezeichnung des Gesetzes und die Präambel werden keine Einwendungen erhoben.
Ministerpräsident Dr. Hoegner verliest nunmehr den Gesetzentwurf.
Zu Artikel 1 erklärt er, daß diese Bestimmung den Grundsätzen jeder modernen Verfassung, so auch der

Weimarer und früheren bayerischen Verfassung, entspreche.11

Artikel 1 wird einstimmig angenommen.
Artikel 2 bezeichnet Ministerpräsident Dr. Hoegner als einen alten Grundsatz der Weimarer Verfassung.12

Artikel 2 wird einstimmig angenommen.
In Artikel 313 sei gegenüber dem ersten Entwurf neu eingefügt worden die Freiheit der Vereinigung zu

gemeinsamer Hausandacht. Das sei aus der bayerischen Verfassungsurkunde von 1919 übernommen worden,14

also handle es sich auch um nichts Neues. Der Zusammenschluß der Religionsgemeinschaften könne nur
innerhalb Bayerns gewährt werden, da unsere Macht nicht weiter gehe.

Artikel 3 wird einstimmig angenommen.
Artikel 4 wird einstimmig angenommen.15

8 Vgl. Nr. 13 TOP IV.
9 Vgl. Nr. 13 TOP III. Gesetz Nr. 14 über die Rechtslage der Religionsgemeinschaften in Bayern vom 16. Januar 1946; Abdruck in dem auf Befehl der

Militärregierung dann zurückgezogenen Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6 1946, 25. 3. 1946; Exemplar in NL Pfeiffer 64. S. Anm. 25.
10 Die Präambel lautete: „Zur Behebung der Verwirrung, die auf kirchen- und schulrechtlichem Gebiet unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft entstanden ist, wird folgendes Gesetz erlassen:“.
11 Art. 1 lautete: „1. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 2. Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz. 3.

Einschränkungen sind nur auf dem Wege der allgemeinen Gesetzgebung zulässig“. Vgl. Art. 135 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.
8. 1919 sowie § 17 I und § 18 der Verfassung des Freistaates Bayern vom 14. 8. 1919.

12 Art. 2 lautete: „1. Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den
staatsbürgerlichen Pflichten darf es keinen Abbruch tun. 2. Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen Bekenntnis unabhängig.
3. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer
Religionsgemeinschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert. 4.
Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder Feierlichkeiten oder zur Benutzung einer religiösen
Eidesformel gezwungen werden“.

13 Art. 3 lautete: „1. Es besteht keine Staatskirche. 2. Die Freiheit der Vereinigung zu gemeinsamer Hausandacht, zu öffentlichen Kulthandlungen
und zu Religionsgemeinschaften, sowie deren Zusammenschluß innerhalb Bayerns unterliegen im Rahmen der allgemein geltenden Gesetze
keiner Beschränkung. 3. Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften sowie solche weltanschauliche Gemeinschaften, deren Bestrebungen
den allgemein geltenden Gesetzen nicht widersprechen, sind von staatlicher Bevormundung frei. Sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten
innerhalb der Schranken der für Alle geltenden Gesetze selbständig. Sie verleihen Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der politischen
Gemeinden“.

14 § 18 der Verfassung des Freistaates Bayern von 1919.
15 Art. 4 lautete: „1. Religionsgemeinschaften und weltanschauliche Gemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des

bürgerlichen Rechts. 2. Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren.
Anderen anerkannten Religionsgemeinschaften sowie solchen weltanschaulichen Gemeinschaften, deren Bestrebungen den allgemein geltenden
Gesetzen nicht widersprechen, sind nach einer Bestandszeit von fünf Jahren auf Antrag die gleichen Rechte zu gewähren. 3. Kirchen und religiöse
Gesellschaften sowie weltanschauliche Gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, dürfen auf Grund der öffentlichen



Nr. 14 16. Januar 1946 4

Zu Artikel 516 erklärt Ministerpräsident Dr. Hoegner, Absatz 2 entspreche dem § 17 Absatz 4 der alten
bayerischen Verfassung.

Staatssekretär Dr. Meinzolt erklärt hiezu, er sehe nicht ganz klar, ob es sich hier um Zuschläge handle,
die die Religionsgemeinschaften oder der Staat mache. Wenn die Religionsgemeinschaften die Zuschläge
machten, handle es sich doch nicht um Leistungen des Staates, sondern um Leistungen der Angehörigen der
Religionsgemeinschaft.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert hierauf, daß der Staat grundsätzlich keine neuen freiwilligen
Leistungen übernehmen solle. Soweit er sie aber übernehme, sollten sie die Angehörigen der
Religionsgemeinschaft selbst tragen.

Staatssekretär Dr. Pfeiffer kann sich gut vorstellen, daß diese besonderen Lasten nur von den Angehörigen
der Religionsgemeinschaften getragen werden.

Staatsminister Roßhaupter erinnert sich, daß diese Frage im letzten Landtag zu lebhaften
Auseinandersetzungen geführt habe,17 insbesondere die Frage, was neue freiwillige Leistungen seien. Von den
rechts stehenden Parteien sei diese Bestimmung so ausgelegt worden, daß keine neue Leistung vorliege, wenn
eine bestehende Leistung dem Betrage nach erhöht worden sei. Die andere Richtung habe auch schon eine
solche Erhöhung als eine neue Leistung bezeichnet. Sie sei allerdings in der Regel mit ihrer Auffassung in der
Minderheit geblieben. Er sei der Meinung, daß man hier von vorneherein Klarheit schaffen solle.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt hiezu, nach vorherrschender Rechtsauffassung könne man statt
„neu“ „neuartig“ sagen.

Staatsminister Dr. Terhalle hält die Formulierung des Absatzes 2 noch nicht für absolut klar, insbesondere,
ob der Genitiv „der Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft“ auch zu dem Wort „Staatssteuern“ oder nur
zu dem Wort „Umlagen“ gehöre, weil ja Staatssteuern von jedermann erhoben würden.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert hierauf, er habe mit dieser Bestimmung nichts Neues schaffen
wollen, sondern den § 17 Absatz 4 der bayerischen Verfassung übernehmen wollen. Wenn man aber Zweifel
beseitigen könne, so könne das geschehen. Er würde dann die Formulierung „neuartige freiwillige Leistungen“
vorschlagen.

Staatsminister Roßhaupter meint, damit wäre dann festgelegt, daß Erhöhungen bestehender Leistungen nicht
unter diesen Absatz fallen.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet diese Auffassung als richtig. Er glaube, daß in der Übergangszeit
die Frage gar nicht praktisch werde. Der Staat werde gar nicht in die Lage kommen, den Religionsgesellschaften
neue freiwillige Leistungen zu geben. Endgültig könne dann das Parlament entscheiden. Aus diesem Grunde
solle jetzt gar nichts geändert werden, da es sich nur darum handle, einen modus vivendi zu finden, bis das
neue Parlament da sei.

Artikel 5 wird in der ursprünglichen Fassung einstimmig angenommen.
Zu Artikel 6 schlägt Ministerpräsident Dr. Hoegner vor, nach dem Worte „gewährleistet“ einen neuen Absatz

2 zu beginnen.18

Steuerlisten Steuern erheben. 4. Die Wirksamkeit des Austritts aus religiösen und weltanschaulichen Vereinigungen jeder Art darf nicht über ein
Jahr hinausgeschoben werden“.

16 Art. 5 lautete: „1. Die auf Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates oder der politischen
Gemeinden an die Religionsgemeinschaften bleiben aufrecht erhalten. 2. Neue freiwillige Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden
und Gemeindeverbände an eine Religionsgemeinschaft werden durch Zuschläge zu den Staatssteuern und Umlagen der Angehörigen dieser
Religionsgemeinschaft aufgebracht“.

17 Vgl. z. B. StB. III. Tagung 1929/30, 67. Sitzung, 20. 5. 1930 S. 456, 459/460, 463/464. S. zur weiteren Behandlung dieses Themas Rep. 1929/30
und 1930/31 S. 56 sowie Rep. 1931/32 S. 21f.

18 Art. 6 lautete: „1. Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften, religiösen Vereine, Orden, Kongregationen, weltanschaulichen
Gemeinschaften an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden
gewährleistet. 2. Der Staat und die politischen Gemeinden sind verpflichtet, den Religionsgemeinschaften auf Antrag jene Vermögensstücke
zurückzugeben, die am 1. Januar 1933 in ihrem Eigentum standen und ihnen durch Maßnahmen des Staates oder der nationalsozialistischen Partei
und ihrer Hilfsorganisationen entzogen wurden. Gewährte Gegenleistungen sind entsprechend ihrem Werte vom 1. Januar 1933 zu verrechnen“.
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Artikel 6 wird angenommen.
Artikel 7 entspricht nach den Ausführungen von Ministerpräsident Dr. Hoegner der bisherigen Regelung.19

Er wird einstimmig angenommen.
Zu Artikel 8 erklärt Ministerpräsident Dr. Hoegner, daß es sich hier um eine demokratische Regelung handle,

da es den Eltern überlassen sei, die Schulart zu bestimmen.20

Artikel 8 wird einstimmig angenommen.
In Artikel 9 Absatz 1 ist das Wort „öffentlich“ gestrichen. Es seien nunmehr in allen Schulen die religiösen

Empfindungen aller zu achten.21

Artikel 9 wird einstimmig angenommen.
Ebenso Artikel 10 und ll.22

Zu Artikel 1223 erklärt Ministerpräsident Dr. Hoegner, daß man hier nichts ändern könne. Wenn man der
Meinung sei, daß die geltenden Verträge zu Recht bestehen, könne man keinen anderen Standpunkt einnehmen.
Wir hätten sie nicht geschaffen und seien auch nicht befugt, andere Verträge an ihre Stelle zu setzen. Das könne
der nächste Landtag tun. An dem bestehenden Rechtszustand könnten wir nichts ändern.

Artikel 12 wird einstimmig angenommen.
Zu Artikel 13 führt Ministerpräsident Dr. Hoegner aus, daß die Ausführungsbestimmungen sehr wichtig

seien, vor allem in Bezug auf die Schulfrage. Hier werde es noch gewisser Verhandlungen mit den
Religionsgemeinschaften bedürfen.24

Artikel 13 wird einstimmig angenommen.
Ministerpräsident Dr. Hoegner stellt abschließend fest, daß alle Artikel und damit das ganze Gesetz, das

im Benehmen mit den bayerischen Religionsgesellschaften abgefaßt wurde, angenommen sei. Er glaube,
daß damit die Möglichkeit gegeben sei, bis zum nächsten Landtag Konflikte zwischen Staat und Kirche zu
vermeiden. Das Gesetz solle nun der Militärregierung vorgelegt werden. Von dieser Seite erwarte er keine
Schwierigkeiten.25

Staatsminister Schmitt erkundigt sich noch, ob auch Abmachungen und Verträge zwischen den Kirchen und
dem nationalsozialistischen Staat bestünden.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert, daß hier nur das Reichskonkordat26 in Betracht komme, das aber
von den Nationalsozialisten nicht gehalten worden sei.

19 Art. 7 lautete: „1. Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der seelischen Erhebung und der Arbeitsruhe gesetzlich
geschützt. 2. Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht,
sind die Religionsgemeinschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist“.

20 Art. 8 lautete: „1. Die öffentlichen Volksschulen sind Bekenntnis- oder Gemeinschaftsschulen. 2. Die Lehrer an Bekenntnisschulen gehören
grundsätzlich dem betreffenden Bekenntnis an. 3. Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Schulart frei. 4. An Orten mit bekenntnismäßig
gemischter Bevölkerung sind auf Antrag der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschulen zu errichten“.

21 Art. 9 lautete: „1. An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen Empfindungen aller zu achten. 2. Der Religionsunterricht ist ordentliches
Lehrfach aller Volksschulen, Berufsschulen, mittleren und höheren Lehranstalten. Er wird erteilt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
betreffenden Religionsgemeinschaft“.

22 Art. 10 lautete: „1. Die Teilnahme am religiösen Unterricht und an kirchlichen Handlungen und Feierlichkeiten bleibt der Willenserklärung der
Erziehungsberechtigten, vom vollendeten 16. Lebensjahre ab der Willenserklärung der Jugendlichen überlassen. 2. Für Kinder, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten“. Art. 11 lautete: „1. Die
Kirchen haben das Recht, ihre Geistlichen auf eigenen kirchlichen Hochschulen auszubilden und fortzubilden. 2. Die theologischen Fakultäten an
den Hochschulen bleiben erhalten“.

23 Art. 12 lautete: „Die Verbindlichkeit früher geschlossener Verträge zwischen Staat und Kirche wird durch dieses Gesetz nicht berührt“. Zum
Zustandekommen dieses Art. S. Nr. 13 Anm. 33. Vgl. dazu BBL, erste Tagung, S. 103f.

24 Art. 13 lautete: „Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz erläßt der Staatsminister für Unterricht und Kultus“.
25 „Das Gesetz erschien als Gesetz Nr. 14 vom 16. Januar 1946 im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6 vom 25. März 1946. Dieses mußte

auf Anordnung der amerikanischen Militärregierung nachträglich zurückgezogen werden, das Gesetz wurde von ihr aus uns nie bekanntgewordenen
Gründen nicht genehmigt. Offenbar war es nach ihrer Meinung zu kirchenfreundlich ausgefallen“, Hoegner, Außenseiter S. 239. Vgl. Nawiasky/
Leusser S. 221 zum 3. Abschnitt (Religion und Religionsgemeinschaften) des dritten Hauptteils der Verfassung des Freistaates Bayern von
1946: „Die in diesem Abschnitt getroffenen Regelungen gehen zum größten Teil zurück auf den Entwurf eines Gesetzes über die Rechtslage
der Religionsgemeinschaften in Bayern vom 16. Januar 1946, der mit den beiden großen Religionsgemeinschaften vereinbart, aber dann von der
Militärregierung nicht genehmigt worden war“. Vgl. Protokolle des Rates der Evangelischen Kirche S. 497; Winfried Müller, Schulpolitik S. 200.

26 Vgl. Nr. 13 Anm. 25.
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[IV.  Verordnung zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts an Beamten]

Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, der Finanzminister habe gebeten, diesen Gegenstand zurückzustellen,
weil seine Personalreferenten in der Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen begriffen seien.27

Staatsminister Schmitt erkundigt sich, ob man diesen Gegenstand nicht mit dem neuen Beamtengesetz in
Verbindung bringen könne.

Ministerpräsident Dr. Hoegner verneint dies. Hier handle es sich nur um den Fall der Wiedergutmachung
und nicht um die Schaffung neuen Beamtenrechts. Die Wiedergutmachung sei zum größten Teil bereits
praktisch erfolgt dadurch, daß die Beamten wieder eingestellt worden seien. Es bestünden aber noch
Meinungsverschiedenheiten über die Wiedergutmachungsansprüche, so daß eine einheitliche Regelung
erforderlich sei.

Staatssekretär Ficker fragt an, wie es mit den Ansprüchen der Angestellten und Arbeiter des Staates und der
Gemeinden stehe.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert, er habe in seinem Entwurf des allgemeinen
Wiedergutmachungsgesetzes diesen Personen und auch den Angestellten und Arbeitern von Genossenschaften,
Zeitungsbetrieben usw. grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch zuerkannt. Dies könne nur auf
gesetzlichem Wege geschehen. Bei den Beamten könne man die Regelung im Benehmen mit dem
Finanzministerium so treffen, weil nur ein einziger Zahler da sei. Für Angestellte und Arbeiter des Staates
könne man allerdings auch eine entsprechende Regelung treffen.

Staatsminister Dr. Terhalle meint, die Sache könne leicht erledigt werden, wenn es nur um den bayerischen
Staat gehe. Schwierigkeiten entstünden aber dadurch, weil z. B. die Finanzverwaltung früher eine Reichssache
war. Er bitte, die Sache noch einmal zu überlegen und werde es begrüßen, wenn von anderen Ministerien noch
Anregungen kämen.

Staatsminister Roßhaupter schneidet noch einmal die Frage der Änderung des Beamtengesetzes an.28 Man
habe vorausgesetzt, daß eine Änderung notwendig sei, wenn eine feste Anstellung der Beamten erfolgen solle.
Nun sei eine neue Anweisung der Militärregierung gekommen, in der es heiße, die Anstellung der Beamten
dürfe nur in widerruflicher Weise geschehen. Seiner Meinung nach sei dies so aufzufassen, daß ein vollständig
neues Beamtenrecht erforderlich werde. Eine feste Anstellung sei praktisch nach seiner Auslegung überhaupt
nicht möglich. Er wolle diese Frage klargestellt haben.

Ministerpräsident Dr. Hoegner glaubt, daß er diese Frage sofort klarstellen könne. In dem Plan für die
Justizverwaltung29 heiße es, daß sämtliche Anstellungen vorerst widerruflich seien und erst im Benehmen
mit der Militärregierung zu dauernden gemacht werden könnten. Die Beamten seien eigentlich zur Zeit alle
widerruflich. Für das Binnenverhältnis dem Staat gegenüber wolle er sich aber nicht auf diesen Standpunkt
stellen, die Rechte der Beamten würden dadurch nicht berührt. Er nehme nicht an, daß, wenn ein Beamter
aus nichtpolitischen Gründen zurücktrete, er alle seine Rechte verliere. Die Militärregierung habe sich nur das
Recht vorbehalten, alle Beamtenernennungen zu widerrufen.

Staatsminister Dr. Terhalle erkundigt sich, ob es bei dem Beschluß bleiben solle, daß § 28 Absatz 5 des
Beamtengesetzes geändert werde.30

Ministerpräsident Dr. Hoegner bejaht diese Frage, da dies nichts mit der politischen Bestätigung der Beamten
durch die Militärregierung zu tun habe.

27 Ein hekt. Exemplar des Entwurfs, der der Einladung zum Ministerrat beilag, befindet sich zusammen mit dem Material zum Gesetz über die
Rechtslage der Religionsgemeinschaften in Bayern in NL Pfeiffer 64, ebenso in StK-MinRProt 1.

28 Vgl. Nr. 11 TOP VI.
29 Plan for the Administration of Justice US-Zone, 4. 9. 1945 (NL Hoegner 119). S. Rumschöttel S. 27f.
30 Vgl. Nr. 11 TOP VI Anm. 22. Zum Fortgang S. Nr. 26 TOP XV.
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Staatssekretär Thunig fragt, ob, wenn jetzt die Wiedergutmachung bei den Beamten geregelt werde, die
Wiedergutmachung bei den Angestellten und Arbeitern aber dem Gesetz Vorbehalten bleibe, nicht ungünstige
politische Rückwirkungen eintreten.

Ministerpräsident Dr. Hoegner äußert hiezu, bei den Beamten werde nur die bereits eingeschlagene Praxis
bestätigt. Bei Bahn und Post sei übrigens die Wiedergutmachung schon für Beamte, Angestellte und Arbeiter
erfolgt. Soweit der Staat und die Gemeinden in Frage kämen, könne die Wiedereinstellung für Beamte,
Angestellte und Arbeiter gemeinsam erfolgen. Aber bei der Frage der Versorgung sei es bei den Arbeitern
schon schwieriger, vor allem auch hinsichtlich der Frage der Nachzahlung.

[V.  Berichte zur Tagung des Länderrats in Stuttgart am 8.I.1946]

Ministerpräsident Dr. Hoegner berichtet zunächst die Tagesordnung. Es solle nur Bericht über die
Justizminister-Konferenz vom 14. Januar 1946 erstattet werden. Das wichtigste Ergebnis sei folgendes: Am
späten Nachmittag sei von Col. Oppenheimer31 mitgeteilt worden, daß wir für das Denazifizierungsgesetz
ziemlich umsonst gearbeitet hätten. Im Kontrollrat sei am letzten Samstag ein Bericht von ungefähr 50 Seiten
abgeschlossen worden und werde im Laufe dieser Woche General Clay übergeben. Ob dieser den Bericht mit
oder ohne Abänderung annehme, stehe noch nicht fest. Fest stehe dagegen, daß dieser Bericht allenfalls mit
Abänderungen durch General Clay, wieder an den Länderrat zurückgehen werde und daß sich Ende Januar
oder Anfang Februar der Denazifizierungsausschuß damit zu befassen habe, damit die Ministerpräsidenten-
Konferenz vom 5. Februar das auf der Grundlage dieses Berichts zu erstellende Gesetz verabschieden könne.
Eine Andeutung, ob eine Verschärfung oder Milderung durch diesen Bericht zu erwarten sei, sei nicht
zu bekommen gewesen. Wir wüßten nicht, welche Abweichung von unseren Vorschlägen der Kontrollrat
wünsche. Im allgemeinen sei er mit Rücksicht auf die Pläne bezüglich der Justizverwaltung zur Meinung
gekommen, daß eine wesentliche Milderung der bisherigen Praxis zu erwarten sei. Bei der Justiz würden
wahrscheinlich jetzt auch Richter genommen werden können, die nach dem 1. Mai 1937 zur Partei gegangen,
aber keine Aktivisten seien. Man sei über den Gang der Dinge außerordentlich wenig erbaut gewesen; es werde
diese Sache, deren möglichst baldiger Abschluß unbedingt erforderlich sei, wieder hinausgeschoben, aber nicht
durch unsere Schuld.

Staatsminister Dr. Baumgartner fragt an, ob sich der neue Bericht mit unserem Gesetzentwurf befasse oder
ob es sich um einen neuen Vorschlag handle.

Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt hierzu mit, daß in der letzten Justizminister-Konferenz vom 17.
Dezember Col. Oppenheimer und Professor Loewenstein32 sowohl den bayerischen wie auch den hessischen
Entwurf mitgenommen und sich insbesondere über den bayerischen Entwurf zustimmend ausgesprochen
hätten. Mit dem letzten gemeinsamen Vorschlag habe sich der Bericht des Kontrollrats, der am Samstag bereits
abgeschlossen worden sei, nicht befassen können, da dieser erst gestern abgegeben worden sei.

Staatsminister Schmitt ist der Ansicht, daß, so bedauerlich der Fall an sich sei, es nur eine Meinung geben
könne: Die Sache dränge. Von allen Seiten kämen Anwürfe über die bisherige Denazifizierung. Die Nazis

31 Fritz E. Oppenheimer (1898–1968), Jurist, 1922 Promotion Breslau, seit 1925 Anwalt für internationales Recht in Berlin, 1933 Entzug
der Notariatszulassung, als jüdischer Kriegsteilnehmer aber Erlaubnis zur Weiterführung der Rechtsanwaltspraxis, 1936 Großbritannien,
1940 Emigration in die USA, 1940–1942 Tätigkeit für eine Rechtsanwaltspraxis in New York, 1943–1946 US-Army (Oberst), 1944/45
SHAEF bzw. Militärregierung in London, Frankfurt a.M., 1945/46 Special Assistant bei OMGUS, u.a. Clays persönlicher Berater für
Entnazifizierung, verantwortlich für die deutsche Gesetz- und Gerichtsreform, 1946–1948 Sonderberater für mitteleuropäische Rechtsfragen beim
US-Außenministerium, u.a. 1947 Stellvertreter des Außenministers bei der Erarbeitung des Friedensvertrages für Österreich, 1948 Rechtsberater
des US-Botschafters bei den Sechsmächteverhandlungen über Deutschland in London, 1948 Rechtsanwaltspraxis New York, 1950 Teilnahme an
der Londoner Schuldenkonferenz.

32 Prof. Dr. jur. Karl Loewenstein (1891–1973), Jurastudium in Paris, Heidelberg, Berlin und München, 1914 Promotion München, 1914–1917
Kriegsteilnahme, 1919–1933 Rechtsanwalt München, gleichzeitig 1931–1933 Privatdozent Univ. München, 1933 Emigration in die USA, 1934–
1936 außerordentlicher Prof. in Yale, 1936–1961 Prof. für Rechts- und politische Wissenschaft, Amherst College, Massachusetts, 1945/46
Rechtsberater von OMGUS (S. Loewenstein), 1948–1950 Berater ihrer Civil Administration Division, 1956/57 im Wege der Wiedergutmachung
Ordinarius für wissenschaftliche Politik und Rechtspolitik an der Univ. München. S. Steele, Festschrift.
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hätten wieder Oberwasser, weil nichts geschehe. Es sei unmöglich, heute einfach nichts zu unternehmen. Man
solle versuchen, wenigstens in den bestehenden Einrichtungen in der Denazifizierung nach dem Gesetz Nr. 8
oder nach der Verfügung vom 7. Juli 1945 unseren Einfluß etwas zu vergrößern. In Nürnberg sei eine Reihe
von Ausschüssen gebildet worden, die über den Rahmen des Gesetzes Nr. 8 hinausgingen und sich an unsere
Richtlinien angelehnt hätten. Von diesen Ausschüssen seien auch Betriebsführer und Betriebseigentümer
überprüft worden. Dem sei nunmehr Einhalt geboten worden. Die Ausschüsse könnten sich nicht mehr an
die Betriebsinhaber wagen. Die Militärregierung sage, sie wolle sich das selbst Vorbehalten. Unter diesen
Umständen entstehe eine Unzufriedenheit im Volk, die sich zumal vor den Wahlen noch steigere. Man solle
die Militärregierung vor den Auswirkungen ihrer Verfügung, daß die Nationalsozialisten, die nach 1937 zur
Partei gegangen seien, wählen und gewählt werden dürften, warnen. Man könne in der kurzen Zeit nicht mehr
prüfen, ob die Betreffenden nicht auch Aktivisten gewesen seien. Es werde so kommen, daß Einsprüche gegen
die Wahl erhoben würden und Wiederholungen durchgeführt werden müßten. Es gebe ein Durcheinander, wie
es noch nie da gewesen sei. Er glaube, der Ministerrat solle noch einmal versuchen, in dieser Richtung mit der
Militärregierung zu verhandeln und vielleicht auch eine Form zu finden, daß wir uns mehr in die bisherigen
Methoden der Denazifizierung einschalten könnten. Er habe in besonders krassen Fällen eingegriffen und
erfreulicherweise einige Abänderungen erreichen können. Im großen ganzen sei ihm aber vom Special Branch
untersagt worden, überhaupt einzugreifen. Bei deutschen Ausschüssen könne er es. Bei der Militärregierung
sei es jedoch unmöglich. Das bereits geschehene Unrecht müsse aber ausgeglichen werden, das sei im Gesetz
vorgesehen gewesen. Er wolle doch bitten, noch einmal mit der Militärregierung in diesem Sinne zu sprechen.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet dies als schwierig. Die bayerische Militärregierung habe damit
gar nichts zu tun. Der Bericht komme vom Kontrollrat.

Staatsminister Schmitt erklärt, er habe bereits von einflußreicher amerikanischer Stelle bei der letzten
Länderkonferenz gehört, daß ein Denazifizierungsgesetz beim Kontrollrat auf der Grundlage des bayerischen
Entwurfes in Ausarbeitung sei. Man habe ihm gesagt, er komme zu spät, da ein Gesetz vom Kontrollrat für
ganz Deutschland komme.33

Ministerpräsident Dr. Hoegner erwidert hierauf, das widerspreche der Äußerung von Col. Oppenheimer,
der nur von einem Bericht gesprochen habe. Die Amerikaner legten Gewicht darauf, daß dieses Gesetz von
deutscher Seite gemacht werde. Wir müßten die Weisungen der Amerikaner durchführen, hernach würden
sie als deutsches Gesetz veröffentlicht. Dagegen könne man nichts machen, sondern nur die geschichtlichen
Tatsachen festlegen. Diese und unser erster Entwurf könnten einmal bekanntgegeben werden. Im Augenblick
seien wir aber gezwungen, nach den Weisungen der Militärregierung ein Entnazifizierungsgesetz zu schaffen.
Ob man mit dem Inhalt dieser Weisungen einverstanden sein könne, wisse man heute noch nicht.

Staatsminister Schmitt regt an, daß man durch den Rundfunk eine Erklärung abgeben solle zur Beruhigung
des Volkes, daß wir damit nichts zu tun hätten, sondern die Weisungen von der Militärregierung kämen.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet dies als nicht möglich, obwohl er selbst dies schon längst
gewünscht hätte.

Staatsminister Schmitt meint, ob es nicht wenigstens möglich sei, eine Erklärung durchzugeben, daß es bis
zum Beginn der Denazifizierung noch eine gewisse Zeit dauere.

Ministerpräsident Dr. Hoegner schlägt hiefür die Pressekonferenz vor.34

Staatssekretär Dr. Pfeiffer führt aus, die Amerikaner hätten in den letzten Tagen kleine Gruppen von Leuten
herumgeschickt, auch zu Personen, die keine Verantwortung trügen und hätten durchblicken lassen, daß sie
auch einen Gesetzentwurf machten. Der Entwurf der Amerikaner beruhe also nicht nur auf bayerischem
Material, sondern auch auf der Einflußnahme von unverantwortlichen Personen, Leuten, die sich für besonders
33 Gemeint ist vermutlich die Kontrollratsdirektive Nr. 24 vom 12. 1. 1946, Amtsblatt des Kontrollrats S. 98. Vgl. Niethammer, Mitläuferfabrik S.

310–314.
34 Vgl. Anm. 7.
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klug hielten. Es sei also möglich, daß dieser Bericht vom Kontrollrat auch Dinge enthalte, die für uns
unerfreulich seien, entweder nach der milden oder strengen Seite. Das Verhalten der Amerikaner stehe in dieser
Frage im Gegensatz zu der uns erklärten Tendenz, die Autorität der Staatsregierungen zu stärken.35 Auch im
Gemeindegesetz sei uns das Wahlrecht der PG's nach dem 1. Mai 1937 aufoktroyiert worden. Das Gleiche
geschehe nun mit dem Denazifizierungsgesetz. Im Rundfunk werde aber verkündet, die Zuständigkeiten
gingen an die Landesregierung über. Wir stünden aber nach wie vor als Diener der Besatzungsarmee da.
Die Lage werde jeden Tag kritischer. Er sehe, daß die Amerikaner erst seit Anfang Oktober wirklich aktiv
werden in der Frage der Kohlenbeschaffung, des Verkehrswesens, der Wiederingangsetzung der Industrie,
der Lebensmittelversorgung usw. Es gestalteten sich jetzt Dinge, deren Auswirkung man in einigen Wochen
in der Bevölkerung sehen werde, äußerst angenehme Dinge materieller Art. Obwohl nunmehr angeblich
positive Hilfe komme, müsse man andererseits feststellen, daß das, was wir grundsätzlich haben wollten,
eine Sympathie für die Leute, die uns beim Aufbau helfen, von Tag zu Tag geringer werde. Während sie
uns materiell immer mehr unterstützten, richte sich die Atmosphäre immer schärfer gegen die Amerikaner,
einerseits wegen der Durchführung der Entnazifizierung. Wenn die Dinge so weiter gingen, komme eine
Art Verachtung und Haß in die Bevölkerung. Die andere Sache sei die: Langsam kämen die Leute aus den
Kriegsgefangenenlagern zurück.36 Die sehr detaillierten Berichte gäben ein äußerst unerfreuliches Bild, ebenso
die von den Internierungslagern,37 in denen ungefähr 80.000 Menschen seien, von denen nur ein begrenzter
Teil politisch schuldig sei, während der größte Teil auf Grund äußerer Merkmale festgenommen werde. Die
Verhältnisse in diesen Lagern würden allmählich sehr genau bekannt. Sie wirken sich bei der Bevölkerung sehr
schlimm aus.38 Gestern seien die ersten 410 Münchener aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft eingetroffen.
Wenn man Details, insbesondere von den amerikanischen Lagern in Frankreich höre, sträubten sich einem die
Haare.39 Über dem Unrecht in den Lagern vergesse die Bevölkerung die Hilfe mit Lebensmitteln usw. Die
Auswirkung dieser Dinge müsse man ins Auge fassen. Man müsse sich bald die Gewissensfrage stellen, was
wir noch verantworten könnten. Man könne nicht anders als in loyalem Einvernehmen mit der Militärregierung
Zusammenarbeiten, aber wir könnten auch nicht auf uns nehmen, daß wir nur eine Puppenregierung seien,
wenn wir Sachwalter unseres Volkes sein wollten. Wenn wir in der Entnazifizierungsfrage ein Diktat bekämen,
unangenehme Dinge mit unserem Namen zu decken, dann dürften wir nicht länger stumm bleiben.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet es als ganz selbstverständlich, daß wir uns in solchen Lagen
nicht von augenblicklichen Gefühlen leiten lassen könnten, sondern auch immer die Folgen ins Auge fassen
müßten. Man müsse sich überlegen, was daraus entstehe, wenn wir in einem bestimmten Zeitpunkt aus
Gewissensgründen es zum Konflikt kommen ließen. Man müsse sich die Folgen überlegen, nicht für die
Regierungsmitglieder, sondern für das Volk.

Staatsminister Roßhaupter erklärt, die Regierungsmitglieder seien schon oft vor diese Frage gestellt worden,
auch schon unter Ministerpräsident Schäffer.40 Nach reiflicher Erwägung habe man gesagt, man solle auch das
noch schlucken mit Rücksicht auf die Folgen, die für das ganze deutsche Volk entstünden, nachdem Bayern das
Musterland für eine demokratische Entwicklung sei. Man könne heute noch gar nichts sagen. Zu der strafferen
Behandlung in den Lagern trügen auch die Erörterungen im Nürnberger Prozeß bei. Das sei begreiflich, wenn
auch nicht entschuldbar, daß sich dies auf der anderen Seite gegenüber wehrlosen Gefangenen auswirke.
Einzelschilderungen kenne er nicht.

35 Vgl. Nr. 12 Anm. 16.
36 Zu amerikanischen Kriegsgefangenenlagern in Bayern S. den exemplarischen Bericht über das Lager in Emmering/Fürstenfeldbruck, Wollenberg

S. 283–287.
37 S. Schick.
38 Vgl. den Bericht über das Civilian Internment Camp No. 6 in Moosburg, der ein sehr positives Bild der Haftbedingungen zeichnete, SZ 18. 12. 1945.
39 S. Arthur L Smith.
40 Vgl. Protokolle Schäffer Nr. 5 TOP IV .
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Staatssekretär Dr. Pfeiffer erklärt, er stehe heute noch unter dem Eindruck frischer Mitteilungen, die er
nicht wiederholen wolle, bevor sie nicht dokumentarisch festgelegt seien. Es solle aus diesen kein Vorwurf
herausgehört werden, aber vielleicht werde man doch einmal vor die Prüfung dieser Frage gestellt. Man dürfe
aber nicht bloß seelischen Aufwallungen folgen, sondern müsse staatsmännische Erwägungen anstellen. Er sei
vollkommen einig mit der Auffassung von Ministerpräsident Dr. Hoegner und Staatsminister Roßhaupter.

Ministerpräsident Dr. Hoegner führt aus, man werde versuchen, mit Hilfe der Diplomaten auf diese Dinge
hinzuweisen. Zu gegebener Zeit werde man schwerwiegende Dinge zusammenstellen und diese Frage in aller
Offenheit mit General Muller, Botschafter Murphy41 und Konsul Buhrman42 erörtern müssen.

Staatsminister Dr. Terhalle schlägt vor, bei dieser Gelegenheit auch die Frage der Altpensionäre zu erörtern.
Diese Sache falle auch auf uns zurück.

[VI.  Siedlungsfragen]

Ministerpräsident Dr. Hoegner erteilt hiezu Staatsminister Dr. Baumgartner das Wort.
Dieser erklärt, er könne sich kurz fassen, da er bereits sämtlichen Kabinettsmitgliedern eine Denkschrift

übermittelt habe.43 Auch in der Zeitung habe er seinen Standpunkt schon bekanntgegeben.44 In dem
Gesetzentwurf des Kontrollrats45 sei vorgesehen, daß der Grund und Boden über 100 ha bei landwirtschaftlich
genutzten Flächen und 500 ha bei Waldbesitz gegen Entgelt abgetreten werden müsse.46 In Bayern hätten
wir besonders glückliche Besitzverhältnisse. Der Großgrundbesitz spiele eine sehr untergeordnete Rolle. Es
gebe nur 976 Eigentümer von Großgrundbesitz. Das seien 0,15% der Gesamteigentümer und 0,26% der
Anzahl der Betriebe, 5,8% der Gesamtfläche und 3,1% der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Durch
die Enteignung würden nur 20.000 ha gewonnen, die Siedlungsland für 1.000 Neusiedler ergäben. Damit
könne man weder die soziale Frage noch die Flüchtlingsfrage lösen. Zur Schaffung der Siedlerstellen würde
man auch sofort Baumaterialien und landwirtschaftliche Geräte benötigen, die nicht zur Verfügung stünden.
Außerdem sei in dem Entwurf auch die Finanzierung nicht geregelt. Für die Schaffung von 1.000 Bauemstellen
benötige man etwa 30 Millionen Mark. Weiter sei noch ein Punkt besonders zu berücksichtigen. In der
Einleitung des Entwurfes sei angeführt, man müsse eine bestimmte Gesellschaftsschicht in Deutschland
beschneiden, die preußischen Junker als Träger des Militarismus. In Bayern seien die Großgrundbesitzer aber
keine Junker. Größtenteils seien sie nicht nationalsozialistisch eingestellt gewesen. Nur 10% der Fläche des
Großgrundbesitzes befinde sich in der Hand von Parteigenossen. Eine Entschädigung für die Enteignung
mit dem gegenwärtigen Papiergeld widerspreche auch dem Gerechtigkeitsgefühl und den demokratischen
Ideen.47 Jemand, der nicht bei der Partei gewesen sei, könne so nicht entschädigt werden. Für ihn als
Landwirtschaftsminister sei es sehr wichtig, daß unter den gegenwärtigen schwierigen Ernährungsverhältnissen
auf dem Lande keine Unruhe geschaffen werde. In Bayern habe der Großgrundbesitz sich in anerkennenswerter
Weise an der Produktionsförderung laufend beteiligt, besonders auch auf dem Gebiet der Saatgutvermehrung
und der Tierzucht. Auch seine Forsten seien hervorragend bewirtschaftet. Wenn er gegen diesen Entwurf
Stellung nehme, dann sei für ihn entscheidend, daß er es persönlich ablehne, in einer Sache die Verantwortung
zu tragen, ohne daß das ganze bayerische Volk befragt werde. Er bitte, eine so schwerwiegende Angelegenheit

41 Robert D. Murphy (1894–1978). Zu seiner Person S. Protokolle Schäffer S. 72.
42 Parker W. Buhrman, geb. 1885, seit Oktober 1944 im Stabe Murphys, seit Juli/August 1945 political adviser Pattons, bis Frühjahr 1946 Vorbereitung

der Wiedereröffnung des amerikanischen Generalkonsulats in München, dann kurze Zeit Generalkonsul in München, 20. 3. 1946 Ernennung zum
Generalkonsul in Bratislava.

43 Vgl. Baumgartners umfangreiche Denkschrift: Stellungnahme zu dem Gesetz-Entwurf der alliierten Kontrollstelle Berlin: Boden-Reform 1945 (ML
vorl. Nr. 10240); engl. Fassung: Thoughts on the proposed Land Reform Law 1945, of the Allied Control Office Berlin (OMGBY 13/42–1/16).

44 Vgl. NZ 14. 12. 1945 sowie SZ 22. 1. 1946.
45 Vgl. Nr. 13 TOP II.
46 Exemplar des Entwurfs in ML vorl. Nr. 10240; zum Inhalt Enden S. 23f.
47 Baumgartners Ausführungen basieren bis hierher weitgehend auf einem Papier mit dem Titel: „Bemerkungen zu dem Entwurf des Boden-

Reformgesetzes 1945“ (ML vorl. Nr. 10240); in den folgenden Ausführungen bezieht er sich zum Teil auf die von ihm gezeichnete Denkschrift
(S. Anm. 43).
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zurückzustellen, bis das Parlament gesprochen habe. Er werde aber geeignete Gegenvorschläge machen. Für die
Siedlungsfragen, die in Angriff genommen werden müßten, würden 300.000 Tagwerk wehrfiskalische Flächen
(Flugplätze, Exerzierplätze) zur Verfügung gestellt; das seien schon fünfmal so viel als die 20.000 ha, die
durch die Enteignung des Großgrundbesitzes gewonnen würden. Als zweiten Vorschlag habe er die angenehme
Mitteilung, daß sich der Verband des größeren Grundbesitzes in Bayern von sich aus bereit erklärt habe, 4.000
ha freiwillig abzutreten. Das sei ein sehr günstiges Angebot, von dem er selbstverständlich gerne Gebrauch
machen werde. Als dritte Möglichkeit schlage er vor, das Meliorationswesen auf lange Sicht gesehen in
Bayern wieder aufzunehmen. Hiefür seien 400.000 Tagwerk vorgesehen. Die Hälfte dieser Arbeiten sei günstig
durchzuführen. Wenn man allerdings in dem bisherigen Tempo weiterarbeite, brauche man 70 Jahre. Man
müsse einen 10 bis 15jährigen Plan ausarbeiten. Wenn man diese drei Gesichtspunkte in Betracht ziehe, glaube
er, daß sein Vorschlag verstanden werde, daß gegenwärtig die in dem Entwurf vorgeschlagene Bodenreform
in Bayern nicht nötig sei.

Staatssekretär Thunig hält es doch für gefährlich, von vomeherein selbst mit solchen Begründungen die
Bodenreform abzulehnen. Es handle sich um eine amerikanische Stellungnahme, die nicht so ohne weiteres
beiseite geschoben werden könne. Die Stellungnahme sei auch nicht eine isolierte, sondern hänge mit dem
Kontrollrat zusammen. Daher habe die Frage der Bodenreform auch politisches Gewicht. Wenn man sich mit
einigen Zugeständnissen der Großgrundbesitzer zufrieden gebe, sei nicht das erreicht, was durch die allgemeine
Bodenreform, wie sie im Norden und Osten geübt werde, zu erzielen sei. Selbst als bayerische Regierung dürfe
man nicht übersehen, daß die Bodenreform zweifellos ein Mittel zur Demokratisierung unseres Landes sei.
Wenn man sich eines solchen Mittels begebe, dann könne auch der Verdacht auftauchen, das deutsche Volk
habe die Reife zu einer eigenen demokratischen Gestaltung nicht erlangt. Wenn man darauf Bezug nehme,
daß für so schwerwiegende Entscheidungen wie die Bodenreform das Parlament nötig sei, so habe er dagegen
zu sagen, daß bei einer praktischen Überlegung man zu dem Schluß komme, daß das Parlament kaum eine
andere Stellung einnehmen könne. Wenn es aber das Parlament nicht anders machen könne, dann könne es
das Kabinett als bayerische Regierung auch machen, nämlich demokratische Organe schaffen, auf die gestützt
diese Frage in Angriff genommen werden könne. Demokratische Organe, d.h. Ausschüsse, hätten Erhebungen
zu machen, wo es möglich und praktisch sei, die Bodenreform durchzuführen. Er sei der Überzeugung, daß
an Ort und Stelle die Beurteilung eine ganz andere sei als von der Zentrale aus. Durch solche demokratischen
Stellen im Lande werde man konkret erfahren, wie die Großgrundbesitzer eingeschätzt würden. Es komme
nicht darauf an, wie der Großgrundbesitz sich selbst einschätze, sondern darauf, was die Umgebung von dem
Besitzer halte. Man könne selbstverständlich eine Milderung anstreben, z. B. durch Meliorationsarbeiten, aber
das wäre nur ein Ausweichen vor den Schwierigkeiten. Diesen könne und solle man nicht ausweichen. Wenn
wir ernsthaft und positiv zu diesen Fragen stünden, müßten wir uns grundsätzlich dafür erklären und die
Voraussetzungen hiefür zumindest ideologisch schaffen. Was die Beruhigung betreffe, so bezweifle er, ob,
solange die Bodenreform nicht in Angriff genommen werde, die Beunruhigung weniger groß sei, als wenn wir
sie positiv in Angriff nähmen. An der mechanischen 100 ha-Grenze brauche man nicht zu hängen, man solle
als Kennzeichen den Begriff eines bäuerlichen Betriebes nehmen, der selbst durch die Familie bewirtschaftet
werde. Vor allem solle die demokratisierende Tendenz der Bodenreform nicht außer Acht gelassen werden.
Auch wenn es sich bei den Großgrundbesitzern nur um 3% handle, so sei deren politisches Gewicht doch
größer. Wenn man sich auf der anderen Seite vorstelle, daß nicht 20 ha, sondern 5 bis 7 ha für eine Siedlerstelle
zugrundegelegt würden, dann könne man eine ganze Reihe von Kleinbauemstellen schaffen, die politisch mehr
ausstrahlten, als wenn wir uns auf das Gegenteil verließen. Zweifellos werde damit auch den Erwartungen
der Bevölkerung entgegengekommen, die von sich aus eine Befriedigung suche und fordere auf Grund des
Vergangenen und der Übung, wie sie in den anderen Gebieten Deutschlands herrsche. Eine andere Frage sei die
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der Arbeitskräfte. Es mache heute schon Schwierigkeiten, Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zu bekommen.
Wenn aber Kleinbauemstellen geschaffen würden, dann beschäftige der Bauer nicht nur sich selbst, sondern
auch seine gesamten Familienangehörigen. Das ergebe einen Zuwachs an Arbeitskräften auf eine einfache
Weise, nicht erst durch Zwangsmaßnahmen. Die Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung bildeten keinen
genügenden Grund zur Ablehnung der Bodenreform. In Bayern seien diese Schwierigkeiten doch weniger
groß wie in anderen Gebieten, wo die Bodenreform durchgeführt worden sei. Das Land sei weniger zerstört,
die Maschinen könnten genossenschaftlich zum Einsatz gebracht werden. Die Neubauemstellen könnten für
die Produktion und den Verkauf und Einkauf genossenschaftlich zusammengeschlossen werden. Auch das
bewirke eine zusätzliche Tendenz für die Demokratisierung des Landes. Ganz abgesehen von einer Reihe von
anderen Begründungen wäre es zunächst auch sehr gefährlich, von vorneherein sich ablehnend zu verhalten.
Er schlage vor, prinzipiell die Zustimmung zu geben, die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten in Bayern
zu betonen und gleichzeitig diese Schwierigkeiten zu überwinden zu versuchen, indem man demokratische
Organe schaffe, wie sie in dem Entwurf vorgesehen seien oder unter Zugrundelegung der Vorschläge der KPD,
die zweifellos eine Möglichkeit böten, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Es solle auch nicht der Eindruck
erweckt werden, daß wir die Bodenreform zwar nicht ablehnten, aber sie auf andere Weise negieren würden.

Staatsminister Dr. Erhard erklärt, er sei als Schüler von Oppenheimer48 gewiß nicht als Anhänger des
Großgrundbesitzes verdächtig. Wenn wir in Preußen säßen und es sich um die Frage des ostelbischen
Großgrundbesitzes handle, dann nähme er eine ganz andere Stellung ein. Dort sei die soziologische Schichtung
eine ganz andere. Das schicke er voraus. Dadurch werde aber gleichzeitig deutlich, daß die Schichtung des
landwirtschaftlichen Bodens in den süddeutschen Ländern auf keinen Fall einen solchen Eingriff rechtfertige.
Der Großgrundbesitz hätte niemals in der politischen Diskussion eine Rolle gespielt, wenn nicht im Verband
des deutschen Reiches von Preußen her dieses Problem vorliegen würde. Er glaube, es sei unsere Pflicht,
in Süddeutschland gegen diesen Plan Stellung zu nehmen, um so mehr, als er bezweifle, daß wir diese
Stellungnahme des Kontrollrats ohne weiteres gutheißen sollten. Er sei vielmehr überzeugt, man erwarte
von uns einen Einspruch gegen diese Pläne. Deswegen hätten wir alle unsere Gründe dagegen geltend zu
machen. Er habe diese Probleme genau studiert in Ländern, wo man den Großgrundbesitz aufgeteilt habe.
Dort seien keine lebensfähigen Bauemstellen entstanden, sondern Elendsbauern, weil man in der Aufteilung
zu weit gegangen sei. Die meisten Staaten hätten diese Bodenreform sehr bereut, weil soziologisch und sozial
unhaltbare Zustände entstanden seien. Auch das Handwerk und die Industrie seien dadurch zum Stillstand
gebracht worden, denn die Elendsbauern fielen als Konsumenten völlig aus. Das Großgrundeigentum habe
viele Mißstände gehabt. Er sei durchaus dafür gewesen, es für Siedlungsland bereit zu stellen. Was man dabei
aber daraus gemacht habe, sei genau so schlimm gewesen. Er glaube, daß man mit der landwirtschaftlichen
Besitzverteilung in den süddeutschen Ländern stets einverstanden sein könne. Im übrigen stimme er auch dem
zu, daß eine derartige Sache vor das Parlament kommen solle. Wie die Dinge in Bayern lägen, bestehe gar kein
Zweifel, wie das Parlament entscheiden werde.

Staatsminister Dr. Terhalle stimmt den Ausführungen des Wirtschaftsministers zu. Bei Durchführung der
Bodenreform im beabsichtigten Sinne entstünden wahrscheinlich auf allen Gebieten große ökonomische
Schäden, weil man zu viel auf einmal wolle. Man müsse prüfen, was werde gewollt und was sei das Mittel. Was
im vorliegenden Fall gewollt werde, davon sei vieles in Bayern nicht nötig. Auch im Hinblick auf die Ernährung
könne man jetzt unter keinen Umständen eine allgemeine Agrarreform brauchen. Das solle aber nicht heißen,
daß man sich gegen reformerische Zielsetzungen sträube. Es gebe sicher auch bestimmte Großgrundbesitzer,
die im Einzelfall weit hinter dem zurückblieben, was man von ihnen verlangen könne.

48 Franz Oppenheimer (1864–1943), Nationalökonom und Soziologe, 1919–1929 Prof. für Soziologie in Frankfurt a.M., forderte u.a. die Beseitigung
des Großgrundbesitzes und die Gründung von Siedlungsgenossenschaften.
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Ministerpräsident Dr. Hoegner warnt vor einer rein negativen Stellungnahme und schlägt folgendes vor:
Der Landwirtschaftsminister solle am 1. Februar in Stuttgart die Entscheidung der bayerischen Regierung
folgendermaßen bekanntgeben: Bayern ist bestrebt, auf dem Wege der freiwilligen Abtretung seitens
des Großgrundbesitzes, der Einziehung von Nazi-Eigentum, der Verwendung von bisher reichseigenen
Bodenflächen und der Kultivierung von Ödländereien die für die süddeutschen Verhältnisse tragbaren
Siedlungsflächen zu gewinnen.49 Damit würden die Forderungen nicht von vorneherein abgelehnt, sondern
versucht, sie den süddeutschen Verhältnissen anzupassen. Er glaube, wenn der Großgrundbesitz merke, daß
es ernst werde, werde er sich bereit erklären, das zu tun, was notwendig sei. Wenn wir uns auf einen rein
negativen Standpunkt stellten, stießen wir die Amerikaner vor den Kopf und die Bodenreform werde total
durchgeführt. In der Regierungserklärung habe man zugesichert, daß keine Bauern enteignet würden.50 Diese
Formulierung nehme auf unsere Verhältnisse Rücksicht und lehne den Gedanken einer Bodenreform nicht von
vorneherein ab. Es gehe nicht an, daß man einfach enteigne. Das Wichtigste scheine zu sein die Abtretung von
sogenannten Anliegerflächen des Großgrundbesitzes an Zwergbauern. Diese Anliegersiedlung scheine ihm in
Bayern zunächst das Wichtigste zu sein. Für die Schaffung neuer Siedlungsstellen kämen die reichseigenen
Flächen und das Nazieigentum in Frage.

Staatsminister Dr. Baumgartner fügt hinzu, er habe vom Großgrundbesitz verlangt, daß bei den Abtretungen
nicht die bereits verpachteten Grundstücke in Betracht kämen.

Staatsminister Roßhaupter schlägt vor, den von Staatssekretär Thunig angeregten Ausschuß einzusetzen, der
die ganze Frage praktisch studiere.

Staatsminister Dr. Terhalle meint, man könne diesen Plan noch weiter ausbauen, indem man wie bei der
Energiewirtschaft ein großzügiges Aufbauprogramm aufstelle, so daß man zeige, daß man den Aufbau wolle
und ihn vorwärts treibe.

Staatssekretär Thunig regt an, den Hinweis des Ministerpräsidenten in Bezug auf die Erfassung der
Anliegerflächen in die Entschließung hineinzuarbeiten.

Ministerpräsident Dr. Hoegner schlägt folgenden Zusatz zur Stellungnahme der Regierung vor: Hinter dem
Worte „Siedlungsfläche“ „vor allem für die Anliegersiedlung“.

Staatssekretär Fischer meint, es komme ganz darauf an, daß der Ausschuß seine Arbeit nicht schematisch
mache, sondern die Fragen an Ort und Stelle individuell untersuche und dann mit konkreten Vorschlägen an
den Landwirtschaftsminister herantrete.

Staatsminister Dr. Baumgartner erkundigt sich, wer den Ausschuß berufen und überprüfen solle.
Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet dies als Sache des Landwirtschaftsministers, der dem Ministerrat

hierüber Bericht erstatten solle. Die Bodenreform-Ausschüsse seien im Gesetzentwurf vorgesehen. Der
Landwirtschaftsminister solle den Ausschuß dem Ministerrat vorschlagen, der sich Vorbehalte, entsprechende
Ergänzungsanträge zu stellen.

Staatssekretär Dr. Pfeiffer führt aus, dieser Gesetzentwurf sei während der Tagung des Länderrats vom 4.
November 1945 überreicht worden. Er habe damals Pollock gefragt, was von den Regierungen erwartet werde.
Er habe die Antwort bekommen, man erwarte von den Regierungen, daß sie bei einer in absehbarer Zeit
anzusetzenden Berichterstattung vortrügen, was sie nach den Interessen ihres Landes für notwendig ansähen.
Man denke nicht an Diktat, die Regierungen müßten die Frage prüfen und das vortragen, was sie für das
Richtige hielten. Staatssekretär Thunig habe von der Ausstrahlung aus den Zonen gesprochen, in denen die
Dinge bereits angepackt seien. Man müsse aber darüber erst noch Details erfahren.51 Er glaube, es sei besser,
wenn man die Sache so anpacke, wie sie der Ministerpräsident angeregt habe. Man sehe hier ein positives

49 Vgl. AVBRD 1 S. 266–268.
50 „Das bäuerliche Eigentum wird gewährleistet“, Regierungserklärung Hoegners, 22. 10. 1945 (GVBl. 1. 11. 1945 S. 2, hier S.5).
51 Vgl. einen ungezeichneten Bericht eines adeligen Gutsbesitzers über die „Durchführung und Ausführung der Bodenreform in Sachsen in der

russischen Besatzungszone“ ca. Dezember 1945 (ML vorl. Nr. 10240). S. Enden S. 21 bes. Anm. 1.
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praktisches Ziel und komme nicht in die Gefahr, bei nicht unterrichteten kleinen Leuten falsche Gedanken
auftauchen zu lassen. Niemand habe ein Interesse an der Schaffung von Elendsbauern. Jetzt habe man aber
ein praktisches Ziel, Zwergbauern gesund zu machen durch Abtretung von Anliegerflächen und lebensfähige
Bauern neu zu schaffen. Das sei ein positives Ergebnis. Wenn wir dies den Amerikanern mitteilten, dann
erfüllten wir das, was man von der Regierung erwarte.

Ministerpräsident Dr. Hoegner legt Wert darauf, daß der Arbeitsausschuß vor dem 1. Februar gebildet
werde, damit nicht der Eindruck einer Verzögerung entstehe. Im nächsten Ministerrat sollten entsprechende
Vorschläge für die Zusammensetzung dieses Ausschusses unterbreitet werden.

Staatssekretär Fischer erkundigt sich, ob es sich bei den vom Großgrundbesitz angebotenen 4.000 ha um
Land handle, das unter dem Pflug sei. Er frage an, wie es mit dem Waldbesitz stehe, ob die Zwergbauern auch
Waldbesitz bekommen sollten.

Staatsminister Dr. Baumgartner erwidert, man habe nur von landwirtschaftlich genutzten Bodenflächen
gesprochen. Er glaube aber, daß vom Großgrundbesitz auch Wald zu bekommen sei.52

[VII.  Vertretung der Staatsregierung bei der Eröffnung der Kunstausstellung in München]

Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, daß morgen die Kunstausstellung im Haus der Kunst eröffnet werde.
Er sei dienstlich verhindert und bitte den Unterrichtsminister, ihn zu vertreten.53

[VIII.  Zusammenlegung von Gemeinden im Bereich der Militärregierung Regensburg]

Staatsminister Seifried bittet, die nächste Ministerratssitzung nicht allzu lange hinauszuschieben. Er sei
vorgestern zur Militärregierung berufen worden. Dort sei ein Vertreter der Militärregierung für den
Regierungsbezirk Niederbayern/Oberpfalz und ein Vertreter des Regierungspräsidenten von Regensburg
anwesend gewesen. Es sei ihm eröffnet worden, die Militärregierung betreibe dort seit vielen Wochen
die Zusammenlegung kleinerer Gemeinden54 und zwar aus folgenden Gründen: Es sei notwendig, daß die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden gesteigert werde, weil ihnen größere Aufgaben bevorstünden.
Weiterhin ergäben sich bei Zwerggemeinden von selbst ganz allgemein unhaltbare Zustände. Es liege eine
auf demokratischer Basis durchgeführte Arbeit vor, die sehr fleißig und gewissenhaft gemacht worden
sei. Der überwiegende Teil aller Gemeinden habe sich bei den verschiedenen Versammlungen mit den
Zusammenlegungen einverstanden erklärt. Es seien allerdings auch Widersprüche vorgekommen. Am nächsten
Montag habe er die Unterlagen hiefür. Die Sache dränge, weil nunmehr im ganzen Regierungsbezirk die
Gemeindewahlen schon auf der neuen durch die Flurbereinigung geschaffenen Grundlage durchgeführt
würden. Er habe erklärt, er sei vor den Kopf gestoßen. Jeder Beamte müsse wissen, daß derartig einschneidende
Dinge nicht so ohne weiteres aus dem Handgelenk gemacht werden könnten. Die Beamten hätten erwidert,
sie seien mehr oder weniger unter dem Einfluß der Militärregierung zu dieser Lösung der Frage gekommen,
die uns innerlich eigentlich befriedigen müsse und zwar vom staatspolitischen und finanziellen Gesichtspunkt

52 Vgl. zum Fortgang Nr. 15 TOP XI. S. Hoegner, Außenseiter S. 261. Am 18. September 1946 trat in der US-Zone das Gesetz Nr. 48 zur Beschaffung
von Siedlungsland und zur Bodenreform in Kraft (GVBl. S. 326). Zum Vollzug und den Auswirkungen des Gesetzes in Bayern vgl. die Ausführungen
des Ministerialrats Münsterer, Leiter der dem StMELF unterstehenden Obersten Siedlungsbehörde, vor dem Haushaltsausschuß des Bayer. Landtags,
29. 8. 1950 (ML vorl. Nr. 10240) sowie Enders (S. 169–174), der konstatiert, daß das mit dem Gesetz Nr. 48 angestrebte Siedlungs- und
Landbeschaffungsprogramm gescheitert sei. Nicht nur die konservativen Politiker, sondern mit Hoegner auch der größte Teil der Sozialdemokratie
waren gegen das Gesetz, Kritzer S. 283.

53 Im Haus der Kunst wurden ab 18. 1. 1946 über hundert Bilder aus dem Besitz der Alten Pinakothek gezeigt (Altdeutsche Malerei, Dürer, Grünewald,
Altdorfer, Holbein etc.). Die Militärregierung hatte einige Räume für diesen Zweck zur Verfügung gestellt, SZ 18. 1. 1946. S. Schawe, Photo von
der Eröffnung der Ausstellung in Bayern nach dem Krieg S. 185f.

54 Ausführlich zu der auf Anordnung der Militärregierung erfolgten Zusammenlegung von Gemeinden im Regierungsbezirk Niederbayern und
Oberpfalz 1945/1946 S. den Akt des StMI im BayHStA: Bildung und Zusammenlegung von Gemeinden – Allgemeines – 1945–1962 Az. 3000–40.
Daraus geht u.a. hervor, daß um die Jahreswende 1945/46 insgesamt 706 Gemeinden aufgelöst worden waren. Von diesen waren bis zum 30. 9. 1949
571 wieder hergestellt worden. Ebd. umfangreiches statistisches Material. Die Gegenüberlieferung befindet sich im Staatsarchiv Amberg, Regierung
von Niederbayern und der Oberpfalz, Aktenabgabe der Registratur 14 Nr. 63. Vgl. ferner Monthly Historical Reports Det. E-204 Niederbayern/
Oberpfalz, November 1945 (OMGBY 10/80–1/7). S. Hoegner, Außenseiter S. 261.
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aus. Er habe die Frage gestellt, wenn der Ministerrat dieser Flurbereinigung nicht zustimmen sollte, ob
dann die Möglichkeit bestehe, daß die Gemeinden auf der früheren Basis wählen könnten. Dies sei als
vollkommen ausgeschlossen bezeichnet worden. Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß diese Dinge auf Grund
von Vereinbarungen gemacht worden seien und nur ein gewisser Teil sich ablehnend verhalte, könne man diese
Angelegenheit im Ministerrat wohlwollend behandeln. Er wolle aber, da er erst am nächsten Montag das ganze
Material zur Verfügung habe, den Ministerrat erst dann informieren, bitte aber heute schon, daß noch vor den
Wahlen dazu Stellung genommen werde.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt, dies könne frühestens am nächsten Mittwoch geschehen.
Staatsminister Seifried hält eine gesetzliche Regelung dieser Frage für notwendig.
Staatsminister Dr. Baumgartner führt aus, ihm seien Fälle bekannt geworden, daß die Bauern sich beschwert

hätten, weil 7 bis 8 Gemeinden zusammengelegt worden seien und sie jetzt mehrere Stunden weit zum nächsten
Bürgermeister und zum Landrat hätten.55

Staatsminister Seifried erwidert, die Bereinigung sei bei den Landratsämtern so geklärt worden, daß die
Bürgermeistereien möglichst zentral lägen. Diese Beschwerden könne man nicht so tragisch nehmen.

[IX.  Anwesen Thomas Manns in München]

Staatsminister Erhard teilt mit, er sei wegen des Anwesens von Thomas Mann angesprochen worden.56

Dieses sei seinerzeit enteignet worden. Daß es nunmehr an Thomas Mann wieder zurückgegeben werde, sei
selbstverständlich. Inzwischen sei das Haus aber beschädigt worden. Er frage an, ob es in bewohnbarem
Zustand zurückgegeben werden solle oder nicht. Thomas Mann sei eine politisch stark umstrittene
Persönlichkeit geworden und trage sich nach seiner Information doch mit der Absicht, nach Deutschland
zurückzukehren.57

Staatssekretär Thunig bezeichnet die Sache als eine Frage der Wiedergutmachung. Es müsse entschieden
werden, ob diese Sache als Einzelfall behandelt werden solle.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt hiezu, er habe bereits am 19. Oktober der Militärregierung ein Gesetz
vorgelegt, in dem alle Fragen der Wiedergutmachung geklärt seien.58 Dieses Gesetz sei bis jetzt nicht genehmigt
worden. Dagegen habe er gehört, daß vom Kontrollrat beabsichtigt sei, für alle Wiedergutmachungsfragen ein
Sperrgesetz zu erlassen, weil die Amerikaner der Auffassung seien, zuerst kämen die Reparationsforderungen.
Die bevorrechtigten Gläubiger der Konkursmasse Deutschland würden von den Alliierten festgestellt.
Wahrscheinlich könnten aber noch nicht einmal die bevorrechtigten Gläubiger befriedigt werden. Man könne
nur mit Zustimmung der Militärregierung etwas unternehmen.

Staatsminister Roßhaupter hält es für gefährlich, einzelne Personen herauszugreifen. Wir hätten so viel
geschädigte Angestellte und Arbeiter, die nicht in einer so günstigen finanziellen Lage seien wie Thomas Mann.
Er glaube, daß man diese Sache bis zur gesetzlichen Regelung zurückstellen könne; insoweit hänge alles von
der Entschließung der Amerikaner ab.

Staatsminister Dr. Erhard schließt sich dieser Meinung an, ebenso Staatsminister Dr. Terhalle, der hinzufügt,
vielleicht sei es möglich, von Freunden von Thomas Mann Mittel zur Instandsetzung des Hauses zu bekommen.
Dann entstünden auch keine Schwierigkeiten politischer Art, obwohl eine positive Lösung getroffen werde.
55 Vgl. BBL, erste Tagung, S. 84–86.
56 Thomas Mann hatte 1914 sein Haus in der Poschingerstr. 1 in München im Herzogpark bezogen. 1933 wurde das Haus beschlagnahmt. 1937–

1940 standen Haus und Grundstück dem Lebensborn e.V. mietfrei zur Verfügung. 1940 wurde es wieder einer Wohnnutzung zugeführt und 1944 bei
einem Fliegerangriff schwer beschädigt. Nach dem Kriege diente es zeitweilig DP's als Unterkunft. Im Rahmen eines Wiedergutmachungsverfahrens
wurde das Haus 1948 vom Bayerischen Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung an Thomas Mann, der wieder als Besitzer im
Grundbuch eingetragen wurde, zurückgegeben. 1948 äußerte Thomas Mann brieflich, daß er, obwohl es gewiß erfreulich sei, „daß der Doktor Ehard
dem Gedanken günstig ist, uns den Besitz unseres Hauses wieder zuzusprechen“, nicht beabsichtige, dort wieder einzuziehen, Kolbe S. 418–423.

57 Vgl. den Offenen Brief Thomas Manns an Walter von Molo: „Warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe“ (7. 9. 1945), Grosser. Thomas Mann
besuchte Deutschland erstmals nach dem Kriege im Jahr 1949. In München hielt er sich am 29. 7. 1949 auf. 1952 siedelte er aus Kalifornien in
die Schweiz über.

58 Vgl. Nr. 4 TOP III.
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Auch Staatsminister Schmitt ist der Meinung, daß die Sache zurückgestellt und im Rahmen des Gesetzes
behandelt werden solle.

[X.  Beamtenfragen]

Staatsminister Dr. Terhalle kündigt an, daß in einer der nächsten Ministerratssitzungen über eine Reihe von
Beamtenfragen gesprochen werden müsse, z. B. Urlaubsregelung, die Frage der Beam ten Vereidigung, die
Frage der österreichischen Beamten.

Hierzu äußert Ministerpräsident Dr. Hoegner, daß die Beamten zum Teil von der Militärregierung vereidigt
würden.

Staatsminister Dr. Terhalle führt aus, daß auch die Frage der nicht bayerischen Beamten geklärt werden
müsse, ob sie überhaupt und unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden sollten.

[XI.  Erklärung aller Nationalsozialisten durch Österreich zu Reichsdeutschen]

Ministerpräsident Dr. Hoegner führt eine weitere hochpolitische Angelegenheit an. Die Österreicher erklärten
sämtliche Nazis zu Reichsdeutschen und wollten sie uns aufhängen.59 Es scheine, als ob der gemütliche
österreichische Charakter sich vollständig verkehrt hätte.

Staatsminister Dr. Baumgartner schlägt vor, dann sämtliche Sudetendeutsche zu Österreichern zu erklären,
da diese früher zu Österreich gehört hätten.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet es als betrüblich, daß ein Staat, der schwach sei und von der
Gnade der Alliierten lebe, sich wie ein Berserker aufführe. Neuerdings habe er sogar gehört, die Österreicher
verlangten nicht nur den Ruperti-Winkel sondern den ganzen Chiemgau.60

[XII.  Dienststelle Fritsch]

Staatsminister Schmitt erinnert daran, daß in einer vorhergehenden Ministerratssitzung61 Aufklärung über die
Zuwendung von 200 Millionen an die Dienststelle Fritsch verlangt worden sei.

Staatsminister Dr. Terhalle erklärt hiezu, die Dienststelle Fritsch bezahle Wehrsold an die noch in
amerikanischer Kriegsgefangenschaft befindlichen deutschen Soldaten. Auch ihre anderen Aufgaben erledige
sie unter amerikanischem Auftrag. Wir hätten hierauf gar keinen Einfluß. Sie habe lediglich in unserem Auftrag
einige Funktionen übernommen, so die Erfassung und Feststellung von Heereseigentum.

[XIII.  Kleingeldhamsterei]

Staatsminister Dr. Terhalle führt weiter aus, es sei von ihm und vom Wirtschaftsminister beabsichtigt gewesen,
bei der Militärregierung eine Vorstellung zu erheben, um der Kleingeldhamsterei zu begegnen.62 Man habe eine
wohlüberlegte Formulierung für die Veröffentlichung ausgearbeitet und habe diese heute der Militärregierung
vorgelegt. Diese habe jedoch dagegen Bedenken. Diese Frage berühre jedes Ressort. Wenn alle Ministerien
einverstanden seien, so könne der Ministerpräsident sie General Muller vortragen. Inzwischen werde Oberst
Wallace mit Berlin telefonieren, um zu hören, welcher Auffassung man dort sei. Die Amerikaner hätten
anscheinend Angst, die Dinge anzurühren. Er habe angefragt, ob wir 10-Pfennig-Stücke prägen dürften. Irgend

59 Vgl. die Meldung in der SZ 11. 1. 1946: „Nach einer Anordnung der österreichischen Regierung bleiben alle, die vor der Besetzung Österreichs
Mitglied der NSDAP waren, Reichsdeutsche. Wer am 13. März 1938 österreichischer Bundesbürger und bis dahin nicht Mitglied der NSDAP
geworden war, erwirbt die österreichische Staatsbürgerschaft. Reichsdeutsche in Österreich werden Ausländem gleichgestellt“.

60 Vgl. dazu: „Österreichischer Imperialismus. Scharfe Zurückweisung von Annexionsgelüsten“, SZ 4. 1. 1946 sowie mit Bezug auf diesen Artikel die
Denkschrift von Wilhelm Hagenauer: „Rückgabe von Laufen und Berchtesgaden an Österreich?“ (StK 110906/1). S. Kock, Bayerns Weg S. 131–134,
Fiesinger S. 345–349 sowie Gruber S. 52f. Molden (S. 114–116) schildert in seinen Erinnerungen, er sei von Außenminister Gruber zur informellen
Vermittlung in dieser Frage zu MPr. Hoegner nach München geschickt worden. Die Pläne, das Berchtesgadener Land und den Rupertiwinkel (Gebiet
zwischen Inn und Salzach) an Salzburg anzuschließen, gingen, so Herwarth (S. 31f.), von Salzburgs Landeshauptmann Josef Rehrl aus. – Josef
Rehrl, 1947–1949 Landeshauptmann Salzburgs; 1945–1947 war Dipl.-Ing. Albert Hochleitner Landeshauptmann Salzburgs. S. Weinzierl.

61 Vgl. Nr. 9 TOP I und Nr. 12 TOP XIV.
62 Das Hamstern von Kleingeld war die Folge von Gerüchten über eine baldige Währungsneuordnung; vgl. Nr. 18 TOP IX.
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etwas müsse auf jeden Fall geschehen. Er verliest dann auf Anregung von Wirtschaftsminister Dr. Erhard die
formulierte Erklärung, zu der die Zustimmung der Militärregierung erholt werden soll.

[XIV.  Bericht über die Tagung des Verkehrsausschusses des Länderrats]63

Reichsbahnpräsident Dr. Rosenhaupt teilt mit, daß der Diensttriebwagen nach Stuttgart ab nächste Woche
einen anderen Fahrplan habe, so daß er bereits um 9.19 Uhr in Stuttgart eintreffe.

Anschließend berichtet er kurz über die gestrige Sitzung des Verkehrsausschusses. Es sei besonders
von unserer Seite beabsichtigt gewesen, eine ganz bestimmte Organisation des Verkehrsdirektoriums
herbeizuführen, bei der vor allem die Rechte der Länder gewahrt werden sollten. Nun habe die Militärregierung
Professor Kittel64 beauftragt, eine Denkschrift auszuarbeiten. Diese Denkschrift sei angegriffen worden.65

Oberst Gottlieb habe aber erklärt, diese Ausarbeitung sei in amerikanischem Auftrag erfolgt.66 Eine Diskussion
darüber sei gar nicht gestattet worden. Das sei auch ein Beispiel dafür, wie ab 1. Januar 1946 die
Länder selbständig über das Transportwesen verfügen sollten. Herr Fischer sei zum Generaldirektor des
Transportwesens ernannt worden, ebenso Herr Eisele zum Direktor des Transportbewegungsbüros. Fischer
werde heute in Frankfurt von Col. Taylor die weiteren Richtlinien erhalten. Vorhin sei die Frage der
Österreicher gestreift worden. Er frage an, ob das Gesetz, daß die Österreicher Bayern verlassen müßten, auch
durchgeführt werde 67

Staatsminister Seifried bejaht diese Frage.
Reichsbahnpräsident Dr. Rosenhaupt bezeichnet dies als für die Eisenbahn sehr wichtig. Ausgerechnet in

Freilassing habe man einen Österreicher als Vorstand des Betriebsamtes. Er wolle ihn aber zunächst nicht
abschieben, bevor er nicht genau wisse, inwieweit er dies auf Grund des Gesetzes durchführen könne. Er glaube,
wenn er ihn von Freilassing wegversetze, werde er sowieso gehen, da er in Salzburg wohne.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet es als unmöglich, jetzt Österreicher zu deutschen Beamten zu
machen, wo diese uns drohten, daß sie uns sämtliche Nazis schicken. Das müsse zurückgestellt werden.

Staatsminister Dr. Baumgartner erkundigt sich, ob es überhaupt möglich sei, daß ein Staat erkläre, seine
Angehörigen seien einfach Angehörige eines anderen Staates.

Ministerpräsident Dr. Hoegner bezeichnet dies als völkerrechtlich ganz unmöglich. Dies werde von uns nicht
anerkannt. Dazu könne uns niemand zwingen außer den Besatzungsmächten. Wir verwahrten uns dagegen.
Auch die bayerische Militärregierung werde sich dagegen verwahren, daß sämtliche österreichischen Nazis
nach Bayern kämen. Diese Menschen sollten sofort an die Alliierten als Nazis weitergegeben werden. In der
Ruperti-Winkel-Frage seien sich alle österreichischen Parteien einig.

Staatssekretär Thunig fragt an, ob man hiergegen nicht einen Appell an die österreichischen Parteien,68 nicht
an die österreichische Regierung richten solle.

Ministerpräsident Dr. Hoegner erklärt, wenn eine Volksabstimmung inszeniert werden solle, dann könne die
Parole nur heißen: Hände weg. Das sei die ganz allgemeine Volksstimmung.69

63 Vgl. das Protokoll der 4. Tagung des Arbeitsausschusses für Verkehr des Länderrats, 15. 1. 1946 (MA 130234).
64 Prof. Dr. jur. Theodor Kittel (1883–1970), 1937–1945 Abteilungsleiter in der Eisenbahnabteilung des Verkehrsministeriums in Berlin, 20. 11. 1945–

1946 Referent der Oberbetriebsleitung für die US-Zone in Frankfurt, 1946–1947 Mitglied des Verkehrsdirektoriums und ständiger Vertreter des
Generaldirektors des Verkehrswesens der US-Zone in Frankfurt, gleichzeitig im Verkehrsdirektorium Leiter der Abteilung Eisenbahnen, 1. 3. 1948
Ruhestandsversetzung.

65 Kittel trug diese Denkschrift in der Sitzung vor (s. Anm. 63).
66 Er erklärte wörtlich: „Der Plan, den Prof. Kittel hier vorgetragen hat, ist von mir korrigiert, er stammt eigentlich von mir“ (s. Anm. 63).
67 Vgl. Nr. 7 TOP VIII.
68 Am 1. 2. 1946 berichtete die SZ in ihrem Aufmacher „In Österreich siegt die politische Vernunft. Die Sozialdemokratie lehnt Grenzforderungen ab“

darüber, daß die SPÖ es in aller Form künftig ablehne, Grenzforderungen gegenüber Bayern zu unterstützen. „Der Bundesminister des Aeußeren,
Dr. Gruber, von dem die Forderung auf Abtretung des Berchtesgadener Landes ausging, wurde von diesem Standpunkt der österreichischen
Sozialdemokratie unterrichtet“.

69 Vgl. „Hände weg von bayerischem Gebiet“ Auszug der Rede Hoegners am 21. 1. 1946 in Traunstein, SZ 22. 1. 1946.
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